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Landkreis Gifhorn - Fachbereich 6.3 
Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn 

Telefon: 05371 82-482 
  E-Mail: schuelerbefoerderung@gifhorn.de 

Informationen zur Sammel-Schülerzeitkarte 
(aktuell das D-Ticket) 

zum Schuljahreswechsel 
 
 
 

Eingeschränkte Nutzung am 1. und 2. Juli: 
Das Deutschlandticket kann trotz Sperrung an den beiden letzten Schultagen genutzt werden, allerdings 

nur für Fahrten im Gebiet des Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB). Dazu zählen die Städte 
Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und 

Wolfenbüttel. Alle Verkehrsunternehmen im VRB erkennen das Ticket an diesen beiden Tagen als gülti-
gen Fahrschein an. Diese Regelung gilt jedoch nicht bei Fahrten über den VRB hinaus. 

 
Über die Handhabung des Deutschlandtickets während der Sommerferien sind weitere Informationen 

online unter www.vrb-online.de/ zu finden. 

  
 
 
 

Schuljahr 2025/2026 
Wichtig: Die vorhandene SSZK in Form einer Chipkarte ist AUFZUBEWAHREN!!! 
Sollte die Chipkarte zum Schuljahresbeginn 2025/2026 nicht mehr vorhanden sein, wird für den 
Verlust eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € in Rechnung gestellt. 
 
Ausnahmen: 
5. Klassen (Schuljahr 2025/2026) 
Alle anspruchsberechtigten Schüler/-innen der 5. Klassen (Wechsel von Klasse 4) erhalten zum Schuljah-
resbeginn eine neue Chipkarte als SSZK. Sollte aus der Grundschulzeit eine Chipkarte (gültig bis 
30.06.2025) vorhanden sein, kann diese entsorgt werden. 
 
Ehemalige 10. Klassen aus dem Schuljahr 2024/2025 
Alle Chipkarten der 10. Klassen aus dem Schuljahr 2024/2025 werden zum 30.06.2025 gesperrt. 
Sollten betroffene Schüler/-innen auch im Schuljahr 2025/2026 für eine Fahrkarte berechtigt sein (z. B. für 
das Wiederholen der 10. Klasse oder der Besuch einer bestimmten weiterführenden Schulform), erhalten 
diese nach den Sommerferien eine neue Fahrkarte in der Schule. Die Chipkarte aus dem letzten Schuljahr 
kann entsorgt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vrb-online.de/
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Anspruchsvoraussetzungen 
Wer bekommt eine kostenlose SSZK?  

Aufgrund des § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in Verbindung mit der vom Kreistag erlasse-
nen Schülerbeförderungssatzung haben Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Gifhorn An-
spruch auf Schülerbeförderung zur nächsten Schule der gewählten Schulform, sofern folgende Vorausset-
zungen erfüllt werden: 
 
Voraussetzung des Niedersächsischen Schulgesetzes 

• Teilnahme an einer besonderen schulischen Sprachfördermaßnahme oder 
• Besuch eines Schulkindergartens oder 
• Besuch eines 1. bis 10. Schuljahrganges an einer allgemeinbildenden Schule oder 
• Besuch eines 11. und 12. Schuljahrganges an einer Schule für Schülerinnen und Schüler mit geistiger 

Behinderung oder 
• Besuch einer Berufseinstiegsschule oder 
• Besuch der ersten Klasse einer Berufsfachschule, soweit diese ohne Sekundarabschluss I (Real-

schulabschluss) besucht wird. 
 
Voraussetzung der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Gifhorn 

• Die Entfernung zwischen Wohnung und Schule beträgt mehr als 2.000 Meter (Primarbereich) 
• Die Entfernung zwischen Wohnung und Schule beträgt mehr als 3.000 Meter (Sekundarbereich I) 

 
 
 

Besuch auswärtiger Schulen 
Wenn Schülerinnen und Schüler eine Schule außerhalb des Landkreises Gifhorn besuchen, muss teilweise 
ein Antrag gestellt werden und der Anspruch auf die Sammel-Schülerzeitkarte wird seitens des Fachberei-
ches Schule – Schülerbeförderung – des Landkreises Gifhorn geprüft. 
Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrer Schule, ob ein Antrag benötigt wird. 

 
 
 

Wie erhält der Schüler/die Schülerin die SSZK für das Schuljahr 2025/2026? 
Die Ausgabe der SSZK - in Form des D-Tickets erfolgt zu Beginn des neuen Schuljahres in der jeweiligen 
Schule. Bis zum Erhalt des D-Tickets kann der ÖPNV zwischen Wohnort und Schule auch ohne SSZK ge-
nutzt werden. Für anspruchsberechtigte Schüler/-innen gilt eine Karenzzeit bis zum 31.08.2025. 
 
Die Nutzungsbedingungen des D-Tickets sind online unter  www.vrb-online.de/tickets zu finden. 

 
 
 

Was ist zu tun bei Verlust oder Beschädigung einer SSZK? 
Bei Verlust einer SSZK wenden Sie sich bitte an das zuständige Schulsekretariat oder an den 
Landkreis Gifhorn – Schülerbeförderung – (Kontaktdaten siehe unten). Gegen eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 EUR wird die verlorene SSZK ersetzt. Wird die ursprüngliche 
Karte wieder aufgefunden, erfolgt keine Rückerstattung der Gebühr. Für die Übergangsphase wird 
eine Ersatzbescheinigung zur Verfügung gestellt. 

 
 

http://www.vrb-online.de/tickets

